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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES UND DER IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN 
DER MITGLIEDSTAATEN 

vom 15. Oktober 2010 

über die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung des Abkommens über den gemeinsamen 
Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 

Georgien andererseits 

(2011/50/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND DIE IM RAT VEREINIG
TEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 218 Absätze 5 und 7 und Artikel 218 Absatz 8 
Unterabsatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat gemäß dem Beschluss des Rates, mit 
dem sie zur Aufnahme entsprechender Verhandlungen 
ermächtigt wurde, im Namen der Union und der Mit
gliedstaaten ein Abkommen über einen gemeinsamen 
Luftverkehrsraum mit Georgien (im Folgenden „Abkom
men“) ausgehandelt. 

(2) Das Abkommen wurde am 5. März 2010 paraphiert. 

(3) Das von der Kommission ausgehandelte Abkommen 
sollte vorbehaltlich seines späteren Abschlusses von der 
Union und den Mitgliedstaaten unterzeichnet und vorläu
fig angewandt werden. 

(4) Es ist notwendig, verfahrenstechnische Regelungen für 
Entscheidungen über die Art und Weise zu treffen, in 
der — sollte dies notwendig werden — die vorläufige 
Anwendung des Abkommens auszusetzen ist. Ferner 
müssen Verfahrensregeln für die Beteiligung der Union 
und der Mitgliedstaaten an dem laut Artikel 22 des Ab
kommens eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss und am 
Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 23 des Abkom
mens sowie für die Anwendung bestimmter Vorschriften 
des Abkommens hinsichtlich der Flug- und Luftsicherheit 
getroffen werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Unterzeichnung 

(1) Die Unterzeichnung des Luftverkehrsabkommens zwi
schen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und Georgien andererseits (im Folgenden „Abkommen“) 
wird im Namen der Union vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Rates über den Abschluss des Abkommens genehmigt ( 1 ). 

(2) Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) 
zu bestellen, die befugt ist (sind), das Abkommen vorbehaltlich 
seines Abschlusses im Namen der Union zu unterzeichnen. 

Artikel 2 

Vorläufige Anwendung 

Bis zu seinem Inkrafttreten wird das Abkommen von der Union 
und den Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren internen Ver
fahren und/oder Rechtsvorschriften ab dem ersten Tag des Mo
nats vorläufig angewandt, der auf das Datum der letzten diplo
matischen Note folgt, mit der die Vertragsparteien einander den 
Abschluss der für die vorläufige Anwendung des Abkommens 
erforderlichen Verfahren notifiziert haben. 

Artikel 3 

Gemeinsamer Ausschuss 

(1) Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten werden in 
dem mit Artikel 22 des Abkommens eingesetzten Gemein
samen Ausschuss durch Vertreter der Kommission und der Mit
gliedstaaten vertreten. 

(2) Der von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaa
ten im Gemeinsamen Ausschuss einzunehmende Standpunkt 
bezüglich Änderungen des Anhangs III oder des Anhangs IV 
des Abkommens gemäß Artikel 26 Absatz 2 des Abkommens 
und bezüglich Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zu
ständigkeit der EU fallen und nicht den Erlass eines Beschlusses 
mit Rechtswirkung erfordern, wird von der Kommission fest
gelegt und dem Rat und den Mitgliedstaaten im Voraus über
mittelt.
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( 1 ) Der Wortlaut des Abkommens wird gemeinsam mit dem Beschluss 
über seinen Abschluss veröffentlicht.



(3) Bei Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses bezüglich 
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der EU fallen, wird der 
von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten ein
zunehmende Standpunkt vom Rat festgelegt, der mit qualifizier
ter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission entscheidet, sofern 
die in den EU-Verträgen festgelegten Abstimmungsverfahren 
nichts anderes vorsehen. 

(4) Bei Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses bezüglich 
Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fallen, wird der von der Europäischen Union und ihren Mitglied
staaten einzunehmende Standpunkt einstimmig vom Rat auf 
Vorschlag der Kommission oder auf Vorschlag von Mitgliedstaa
ten festgelegt, sofern nicht ein Mitgliedstaat dem Generalsekre
tariat des Rates innerhalb eines Monats nach Festlegung dieses 
Standpunkts mitgeteilt hat, dass er dem vom Gemeinsamen 
Ausschuss erlassenen Beschluss nur mit Zustimmung seiner Ge
setzgebenden Körperschaften zustimmen kann. 

(5) Der Standpunkt der Union und der Mitgliedstaaten im 
Gemeinsamen Ausschuss wird von der Kommission vertreten, 
außer in Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zuständig
keit der Mitgliedstaaten fallen; in diesem Fall wird der Stand
punkt von der Präsidentschaft des Rates vertreten, oder, wenn 
der Rat dies beschließt, von der Kommission. 

Artikel 4 

Streitbeilegung 

(1) Die Kommission vertritt die Union und die Mitgliedstaa
ten bei Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 23 des Abkom
mens. 

(2) Die Aussetzung der Anwendung von nach Artikel 23 des 
Abkommens eingeräumten Vorteilen wird auf Vorschlag der 

Kommission durch Beschluss des Rates festgelegt. Der Rat be
schließt mit qualifizierter Mehrheit. 

(3) Alle sonstigen angemessenen Maßnahmen nach 
Artikel 23 des Abkommens in Angelegenheiten, die in die Zu
ständigkeit der EU fallen, werden von der Kommission beschlos
sen, die hierbei von einem Sonderausschuss aus vom Rat er
nannten Vertretern der Mitgliedstaaten unterstützt wird. 

Artikel 5 

Unterrichtung der Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unver
züglich über ihre Absicht, nach Artikel 5 des Abkommens eine 
Genehmigung zugunsten eines Luftfahrtunternehmens Geor
giens zu verweigern, zu widerrufen, auszusetzen oder zu be
schränken. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unver
züglich über alle Ersuchen oder Mitteilungen nach Artikel 14 
(Flugsicherheit) des Abkommens, die von ihnen ausgegangen 
oder bei ihnen eingegangen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unver
züglich über alle Ersuchen oder Mitteilungen nach Artikel 15 
(Luftsicherheit) des Abkommens, die von ihnen ausgegangen 
oder bei ihnen eingegangen sind. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
E. SCHOUPPE
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 18. Januar 2011 

zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

(2011/51/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ( 1 ) 
(im Folgenden „Landwirtschaftsabkommen“) ist am 
1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

(2) Gemäß Artikel 12 des Landwirtschaftsabkommens kann 
das Landwirtschaftsabkommen auf Antrag einer Partei 
überprüft werden. 

(3) Eine gemeinsame Erklärung zum Schutz von geogra
fischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ist der Schlussakte 
des Landwirtschaftsabkommens beigefügt. 

(4) Die Kommission hat im Namen der Union ein Abkom
men zwischen der Europäischen Union und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft zum Schutz von Ursprungs
bezeichnungen und geografischen Angaben für Agrar
erzeugnisse und Lebensmittel (im Folgenden „Abkom
men“) ausgehandelt, das das Landwirtschaftsabkommen 
durch die Hinzufügung eines neuen Anhang 12 ändert. 

(5) Der Beschluss 2002/309/EG, Euratom des Rates und der 
Kommission über das Abkommen über die wissenschaft
liche und technologische Zusammenarbeit vom 4. April 
2002 zum Inkrafttreten von sieben Abkommen mit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft ( 2 ) regelt das interne 
Verfahren zur Annahme des Standpunkts der Union zu 
Fragen, welche Gegenstand der Beschlüsse des Gemisch
ten Ausschusses nach Artikel 6 Abschnitt 3 des Land
wirtschaftsabkommens waren. Es sollte auch das interne 

Verfahren zur Annahme des Standpunkts der Union zu 
Fragen im Zusammenhang mit Anhang 12 jenes Abkom
mens festgelegt werden. 

(6) Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines späteren Ab
schlusses im Namen der Union unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäi
schen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum 
Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Anga
ben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel wird — vorbehalt
lich des Abschlusses — im Namen der Union genehmigt ( 3 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist(sind), das Abkommen vorbehaltlich seines 
Abschlusses im Namen der Europäischen Union zu unterzeich
nen. 

Artikel 3 

Hinsichtlich der Fragen betreffend Anhang 12 des Landwirt
schaftsabkommens und die dazugehörigen Anlagen wird der 
Standpunkt der Union zu Fragen, in denen der Gemischte Aus
schuss für Landwirtschaft nach Artikel 6 Abschnitt 3 des Land
wirtschaftsabkommens zu beschließen hat, nach dem Verfahren 
des Artikels 15 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates ( 4 ) 
von der Kommission festgelegt. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Januar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

MATOLCSY Gy.
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( 1 ) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 132. 
( 2 ) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 1. 

( 3 ) Der Wortlaut des Abkommens wird gemeinsam mit dem Beschluss 
über seinen Abschluss veröffentlicht. 

( 4 ) ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.



BESCHLUSS DES RATES 

vom 18. Januar 2011 

über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zur 
Änderung des Zusatzabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Einbeziehung des Fürstentums 
Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

(2011/52/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ( 1 ) 
(im Folgenden „Landwirtschaftsabkommen“) ist am 
1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

(2) Ein Zusatzabkommen zwischen der Europäischen Ge
meinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein über die Einbeziehung 
des Fürstentums Liechtenstein in das Abkommen zwi
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweize
rischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen ( 2 ) (im Folgenden „Zusatz
abkommen“) ist am 13. Oktober 2007 in Kraft getreten. 

(3) Die Kommission hat im Namen der Europäischen Union 
ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Schutz 
von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Anga
ben für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ausgehandelt, 
mit dem das Landwirtschaftsabkommen durch die Hin
zufügung eines neuen Anhangs 12 geändert worden ist. 

(4) Die Europäische Union, das Fürstentum Liechtenstein 
und die Schweizerische Eidgenossenschaft sind übereinge
kommen, dass das Zusatzabkommen ebenfalls zu ändern 
ist, um dem Schutz der Ursprungsbezeichnungen und 
geografischen Angaben Rechnung zu tragen. 

(5) Das Abkommen zwischen der Europäischen Union, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein zur Änderung des Zusatzabkommens (im 
Folgenden „Abkommen“) sollte im Namen der Union 
unterzeichnet werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäi
schen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein zur Änderung des Zusatzabkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die 
Einbeziehung des Fürstentums Liechtenstein in das Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen wird vorbehaltlich des Abschlusses des ge
nannten Abkommens im Namen der Union genehmigt ( 3 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist (sind), das Abkommen zwischen der Eu
ropäischen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein zur Änderung des Zusatzabkom
mens zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweize
rischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über die Einbeziehung des Fürstentums Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit land
wirtschaftlichen Erzeugnissen vorbehaltlich seines Abschlusses 
im Namen der Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seines Erlasses in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Januar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

MATOLCSY Gy.
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( 1 ) ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 132. 
( 2 ) ABl. L 270 vom 13.10.2007, S. 6. 

( 3 ) Der Wortlaut des Abkommens wird zusammen mit dem Beschluss 
über den Abschluss veröffentlicht.



BESCHLUSS DES RATES 

vom 18. Januar 2011 

über den Standpunkt der Europäischen Union zur Anpassung von Anhang 3 des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen in dem mit dem Abkommen eingesetzten 

Gemischten Ausschuss für Landwirtschaft 

(2011/53/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ( 1 ) 
(im Folgenden „Landwirtschaftsabkommen“) ist am 
1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

(2) Mit Artikel 6 des Abkommens ist ein Gemischter Aus
schuss für Landwirtschaft eingesetzt worden, der mit der 
Verwaltung des Abkommens betraut ist und für dessen 
ordnungsgemäße Anwendung sorgt. 

(3) Gemäß Artikel 11 des Abkommens kann der Ausschuss 
über Änderungen der Anhänge des Abkommens be
schließen. 

(4) Um der vollständigen Liberalisierung des bilateralen Han
dels mit Käse mit Wirkung vom 1. Juni 2007 und dem 
in einem neuen Anhang 12 des Abkommens festzulegen
den Schutz geografischer Angaben, der eine Kohärenz bei 
den Spezifikationen, insbesondere von Käse, erfordert, 
Rechnung zu tragen, sollten die erforderlichen Änderun
gen von Anhang 3 des Abkommens vorgenommen wer
den. 

(5) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Beschlusses 2002/309/EG, 
Euratom des Rates und — bezüglich des Abkommens 
über die wissenschaftliche und technische Zusammen
arbeit — der Kommission vom 4. April 2002 über den 
Abschluss von sieben Abkommen mit der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft ( 2 ) wird der Standpunkt der Eu

ropäischen Union im Gemischten Ausschuss für Land
wirtschaft vom Rat auf Vorschlag der Kommission fest
gelegt. 

(6) Daher sollte die Union im Gemischten Ausschuss für 
Landwirtschaft den Standpunkt gemäß dem beigefügten 
Entwurf eines Beschlusses einnehmen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union, der von 
der Kommission in dem mit dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenos
senschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen eingesetzten Gemischten Ausschuss für Landwirtschaft ein
zunehmen ist und die Anpassungen des Abkommens hinsicht
lich des bilateralen Handels mit Erzeugnissen der Position 0406 
des Harmonisierten Systems zur Berücksichtigung des vollstän
dig liberalisierten Handels in diesem Sektor betrifft, beruht auf 
dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf eines Beschlusses des 
Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Gemischten Ausschusses für Landwirtschaft 
wird nach seiner Annahme unverzüglich im Amtsblatt der Euro
päischen Union veröffentlicht. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Januar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

MATOLCSY Gy.
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Entwurf 

BESCHLUSS Nr. …/2010 DES MIT DEM ABKOMMEN 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzten Gemischten Ausschusses für 

Landwirtschaft 

vom … 

zur Anpassung von Anhang 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS FÜR LANDWIRTSCHAFT — 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Ge
meinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ( 1 ), im Folgen
den als „Abkommen“ bezeichnet, insbesondere auf Artikel 11, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen ist am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

(2) Anhang 3 des Abkommens sieht Zugeständnisse bei Käse 
vor, insbesondere die schrittweise Liberalisierung des 
Handels mit Käse während eines Zeitraums von fünf 
Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens. 

(3) Die Europäische Union und die Schweizerische Eidgenos
senschaft kommen überein, in das Abkommen einen 
neuen Anhang 12 zum Schutz von Ursprungsbezeich
nungen und geografischen Angaben für Agrarerzeugnisse 
und Lebensmittel aufzunehmen, der eine Kohärenz der 
Spezifikationen, insbesondere von Käse, erfordert. 

(4) Daher muss Anhang 3 geändert werden, um sowohl der 
vollständigen Liberalisierung des bilateralen Handels mit 
Käse mit Wirkung vom 1. Juni 2007 als auch dem in 
einem neuen Anhang 12 festzulegenden Schutz geogra
fischer Angaben Rechnung zu tragen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und seine Anla
gen erhalten die Fassung des Wortlauts im Anhang des vorlie
genden Beschlusses. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach der Annahme durch den 
Gemischten Ausschuss in Kraft. 

Geschehen zu … am … 

Für den Gemischten Ausschuss für Landwirtschaft 

Der Vorsitzende und Leiter 
der Schweizerischen Delegation 

Der Leiter der 
Delegation der EU 

Der Sekretär 
des Ausschusses
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ANHANG 

„ANHANG 3 

1. Der bilaterale Handel mit allen Erzeugnissen der Position 0406 des Harmonisierten Systems wird mit Wirkung vom 
1. Juni 2007 vollständig liberalisiert, indem alle Zölle und Kontingente abgeschafft werden. 

2. Bei der Ausfuhr von Käse in die Schweiz wendet die Europäische Union keine Ausfuhrerstattungen an. Bei der Ausfuhr 
von Käse in die Europäische Union wendet die Schweiz keine Ausfuhrsubventionen ( 1 ) an. 

3. Für Erzeugnisse des KN-Codes 0406 mit Ursprung in der Europäischen Union oder der Schweiz, die zwischen diesen 
beiden Parteien gehandelt werden, muss keine Einfuhrlizenz vorgelegt werden. 

4. Die Europäische Union und die Schweiz gewährleisten, dass die gegenseitig eingeräumten Vorteile nicht durch andere 
Einfuhr- oder Ausfuhrmaßnahmen beeinträchtigt werden. 

5. Treten Störungen in Form von Veränderungen bei den Preisen und/oder den Einfuhren im Gebiet einer der Parteien 
auf, so finden auf Ersuchen einer der Parteien so bald wie möglich Beratungen im Ausschuss gemäß Artikel 6 des 
Abkommens statt, um geeignete Lösungen zu finden. Zu diesem Zweck vereinbaren die Parteien, in regelmäßigen 
Abständen Marktnotierungen sowie alle sonstigen zweckdienlichen Informationen zum Markt für einheimischen und 
eingeführten Käse auszutauschen. 

( 1 ) Die Grundbeträge, auf die sich der Abbau der Ausfuhrsubventionen gründete, wurden in gemeinsamem Einvernehmen 
der Parteien auf der Grundlage der Differenz der voraussichtlich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens 
geltenden institutionellen Milchpreise einschließlich der Zulage für die zu Käse verarbeitete Milch berechnet und 
anhand der für die Herstellung der betreffenden Käse erforderlichen Milchmenge ermittelt, wobei der Betrag, um 
den die Zölle durch die Gemeinschaft gesenkt wurden, in Abzug gebracht wird, ausgenommen beim unter ein 
Kontingent fallenden Käse.“
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VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2011 DER KOMMISSION 

vom 27. Januar 2011 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der 
Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen zur 

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 
20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 51 Absatz 4, Artikel 74 Absatz 4 und 
Artikel 91, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 der Kommis
sion vom 30. November 2009 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des 
Rates hinsichtlich der Einhaltung anderweitiger Verpflich
tungen, der Modulation und des integrierten Verwal
tungs- und Kontrollsystems im Rahmen der Stützungs
regelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe ge
mäß der genannten Verordnung und mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 hin
sichtlich der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen im 
Rahmen der Stützungsregelung für den Weinsektor ( 2 ) 
wurde die Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommis
sion vom 21. April 2004 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, zur 
Modulation und zum Integrierten Verwaltungs- und Kon
trollsystem gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 
1782/2003 und (EG) Nr. 73/2009 des Rates sowie mit 
Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung anderweiti
ger Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
479/2008 des Rates ( 3 ) aufgehoben und ersetzt. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 der Kommission 
vom 7. Dezember 2006 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hin
sichtlich der Kontrollverfahren und der Einhaltung ander
weitiger Verpflichtungen bei Maßnahmen zur Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums ( 4 ) enthält 
zahlreiche Querverweise auf die Verwaltungs- und 
Kontrollvorschriften der aufgehobenen Verordnung (EG) 

Nr. 796/2004. Die mit der Verordnung (EG) Nr. 
1122/2009 vorgenommen Änderungen dieser Verwal
tungs- und Kontrollvorschriften sind zu berücksichtigen, 
wobei die Grundsätze der Verordnung (EG) Nr. 
1975/2006 einzuhalten sind. Im Interesse der Kohärenz, 
Klarheit und Vereinfachung sollten bestimmte Vorschrif
ten der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 geändert wer
den, um die Zahl der Verweise auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1122/2009 auf das nötige Mindestmaß zu beschrän
ken. Die Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 sollte daher 
aufgehoben und ersetzt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sollten ein Kontrollsystem einführen, 
das gewährleistet, dass alle erforderlichen Kontrollen 
durchgeführt werden, um zuverlässig feststellen zu kön
nen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Bei
hilfe eingehalten werden. Alle durch EU- oder einzelstaat
liche Rechtsvorschriften oder in den Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums aufgestellten Förder
kriterien sollten anhand von überprüfbaren Indikatoren 
kontrolliert werden können. 

(4) Das in Titel II Kapitel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemein
samen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der ge
meinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungs
regelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, 
(EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 ( 5 ) vorgese
hene integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (im 
Folgenden „integriertes System“ genannt) hat sich als 
wirksames und effizientes Instrument für die Durchfüh
rung der Direktzahlungsregelungen erwiesen. Daher soll
ten sich die Verwaltungs- und Kontrollvorschriften für 
die flächen- und tierbezogenen Maßnahmen im Rahmen 
von Schwerpunkt 2 gemäß Titel IV Kapitel I Abschnitt 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 sowie die Bestim
mungen über Kürzungen und Ausschlüsse bei Falsch
angaben an den Grundsätzen des integrierten Systems 
und insbesondere an der Verordnung (EG) Nr. 
1122/2009 orientieren. 

(5) Bei bestimmten Stützungsregelungen im Rahmen von 
Schwerpunkt 2 und gleichwertigen Stützungsregelungen 
im Rahmen von Schwerpunkt 4 gemäß Titel IV Kapitel I 
Abschnitt 2 bzw. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
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müssen die Verwaltungs- und Kontrollvorschriften jedoch 
an die besonderen Merkmale dieser Regelungen angepasst 
werden. Dies gilt auch für die Stützungsregelungen im 
Rahmen der Schwerpunkte 1 und 3 der Abschnitte 
1 bzw. 3 des genannten Kapitels und gleichwertige Stüt
zungsregelungen im Rahmen von Schwerpunkt 4. Für 
diese Stützungsregelungen sind daher besondere Vor
schriften erforderlich. 

(6) Damit sämtliche einzelstaatlichen Verwaltungen eine effi
ziente integrierte Kontrolle aller Bereiche vornehmen 
können, für die zum einen im Rahmen von Schwerpunkt 
2 und zum anderen im Rahmen der unter die Verord
nung (EG) Nr. 1122/2009 fallenden flächenbezogenen 
Stützungsregelungen Zahlungen beantragt werden, soll
ten die Zahlungsanträge für flächenbezogene Maßnah
men im Rahmen von Schwerpunkt 2 innerhalb derselben 
Frist eingereicht werden wie der in Teil II Titel II Kapitel I 
der genannten Verordnung vorgesehene Sammelantrag. 

(7) Um die abschreckende Wirkung der Kontrollen zu ge
währleisten, sollten die Zahlungen grundsätzlich erst ge
leistet werden, wenn die Kontrollen der Förderfähigkeit 
abgeschlossen sind. Es ist jedoch angezeigt, nach Ab
schluss der Verwaltungskontrollen Zahlungen bis zu ei
nem bestimmten Prozentsatz zuzulassen. Bei der Festset
zung dieses Prozentsatzes ist der Gefahr einer Überzah
lung Rechnung zu tragen. 

(8) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Kon
trollvorschriften sollten den besonderen Merkmalen der 
Maßnahmen im Rahmen von Schwerpunkt 2 Rechnung 
tragen. Der Klarheit halber sind daher besondere Vor
schriften festzulegen. 

(9) Die Mitgliedstaaten können von anderen Dienststellen 
oder Organisationen stammende Belege verwenden, um 
die Erfüllung der Förderkriterien zu überprüfen. Sie soll
ten sich jedoch vergewissern, dass die betreffende Dienst
stelle oder Organisation die für die Kontrolle der Erfül
lung der Förderkriterien erforderlichen Voraussetzungen 
besitzt. 

(10) Es hat sich gezeigt, dass einige Bestimmungen insbeson
dere über die Ermittlung der Hektarzahl und der Zahl der 
Tiere sowie über Kürzungen, Ausschlüsse und Wiederein
ziehungen präzisiert werden müssen. 

(11) Nach Artikel 50a der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
sind die Zahlungen für bestimmte in der genannten Ver
ordnung vorgesehene Maßnahmen an die Einhaltung an
derweitiger Verpflichtungen gemäß Titel II Kapitel 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 geknüpft. Daher ist es 
angezeigt, die Vorschriften für die Einhaltung anderwei
tiger Verpflichtungen an die in den Verordnungen (EG) 
Nr. 73/2009 und (EG) Nr. 1122/2009 enthaltenen Vor
schriften anzugleichen. 

(12) Es hat sich gezeigt, dass für bestimmte besondere Stüt
zungsmaßnahmen eigene Kontrollvorschriften erforder
lich sind. 

(13) Es sollten Ex-post-Kontrollen von Investitionsvorhaben 
durchgeführt werden, um die Einhaltung von Artikel 72 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 zu über
prüfen. Grundlage und Inhalt dieser Kontrollen sollten 
festgelegt werden. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die Zahl 
der Kontrollen und ihre Ergebnisse Bericht erstatten, da
mit die Kommission ihrer Verpflichtung zur Verwaltung 
der Maßnahmen nachkommen kann. 

(15) Es ist angezeigt, allgemeine Kontrollgrundsätze, nament
lich in Bezug auf das Recht der Kommission zur Durch
führung von Kontrollen, festzulegen. 

(16) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Zahlstel
len gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 
des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ( 1 ) ausreichende Informatio
nen über die von anderen Dienststellen oder Einrichtun
gen durchgeführten Kontrollen erhalten, damit sie ihre 
Pflichten aus der genannten Verordnung erfüllen können. 

(17) Um Probleme bei der Rechnungslegung zu verhindern, 
die auftreten könnten, wenn im Kalenderjahr 2011 un
terschiedliche Kontrollverfahren anzuwenden wären, 
sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2011 gelten. 

(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Ent
wicklung des ländlichen Raums — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TEIL I 

ANWENDUNGSBEREICH UND ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung enthält die Durchführungsbestimmungen zu 
den Kontrollverfahren sowie der Einhaltung anderweitiger Ver
pflichtungen für die kofinanzierten Maßnahmen zur Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffs
bestimmungen: 

a) „Antrag auf Fördermittel“: Antrag auf Gewährung von För
dermitteln oder Aufnahme in eine Regelung im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005; 

b) „Zahlungsantrag“: Antrag, den ein Begünstigter für eine Zah
lung durch die einzelstaatlichen Behörden vorlegt;
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c) „sonstige Erklärung“: andere Erklärungen oder Dokumente 
als die gemäß den Buchstaben a und b, die von einem 
Begünstigten oder Dritten im Hinblick auf die Einhaltung 
besonderer Vorschriften im Rahmen bestimmter Maßnah
men zur Entwicklung des ländlichen Raums vorgelegt oder 
aufbewahrt werden. 

Artikel 3 

Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstige 
Erklärungen 

1. Die Mitgliedstaaten legen geeignete Verfahren für die An
träge auf Fördermittel fest. 

2. Bei Maßnahmen mit mehrjährigen Verpflichtungen reicht 
der Begünstigte einen jährlichen Zahlungsantrag ein. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch auf die jährlichen materiellen 
Zahlungsanträge verzichten, wenn sie wirksame alternative Ver
fahren zur Durchführung der in Artikel 11 bzw. 24 vorgesehe
nen Verwaltungskontrollen einführen. 

3. Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge oder sonstige 
Erklärungen können jederzeit ganz oder teilweise zurückgenom
men werden. Die zuständige Behörde registriert den Nachweis 
über eine solche Rücknahme. 

Hat die zuständige Behörde den Begünstigten bereits auf Unre
gelmäßigkeiten in den Dokumenten gemäß Unterabsatz 1 hin
gewiesen oder ihn von ihrer Absicht unterrichtet, eine Vor-Ort- 
Kontrolle durchzuführen, und werden bei dieser Vor-Ort-Kon
trolle Unregelmäßigkeiten festgestellt, so dürfen die von den 
Unregelmäßigkeiten betroffenen Teile nicht zurückgenommen 
werden. 

Rücknahmen gemäß Unterabsatz 1 versetzen den Begünstigten 
wieder in die Situation, in der er sich vor Einreichung der 
betreffenden Dokumente oder des betreffenden Teils der Doku
mente befand. 

4. Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstige 
Erklärungen können bei offensichtlichen Fehlern, die von der 
zuständigen Behörde anerkannt wurden, jederzeit nach ihrer 
Einreichung berichtigt werden. 

Artikel 4 

Allgemeine Kontrollgrundsätze 

1. Die Mitgliedstaaten führen ein Kontrollsystem ein, das ge
währleistet, dass alle erforderlichen Kontrollen durchgeführt 
werden, um zuverlässig feststellen zu können, ob die Voraus
setzungen für die Gewährung der Beihilfe eingehalten werden. 

2. Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen der vorlie
genden Verordnung tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, 
dass alle durch EU- oder einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
oder in den Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums aufgestellten Förderkriterien anhand von überprüfbaren 
Indikatoren, die von den Mitgliedstaaten festzulegen sind, kon
trolliert werden können. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für alle Anträge auf 
Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstigen Erklärungen, die 
von einem Begünstigten eingereicht werden, ein einheitliches 
Identifizierungssystem angewandt wird. Dieses muss mit dem 
System nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 zur Erfassung jedes Betriebsinhabers kompati
bel sein. 

4. Gegebenenfalls werden die in den Artikeln 12, 20 und 25 
vorgesehenen Vor-Ort-Kontrollen und andere in gemeinschaftli
chen Rechtsvorschriften für Agrarbeihilfen vorgeschriebene 
Kontrollen gleichzeitig durchgeführt. 

5. Die Ergebnisse der Kontrollen gemäß den Artikeln 11, 12, 
24 und 25 werden darauf untersucht, ob festgestellte Probleme 
generell ein Risiko für ähnliche Aktionen, Begünstigte oder an
dere Einrichtungen darstellen. Ferner sind die Ursachen derarti
ger Situationen sowie die Art der gegebenenfalls erforderlichen 
ergänzenden Untersuchungen und die zu treffenden Abhilfe- 
und Präventivmaßnahmen zu ermitteln. 

6. Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstige 
Erklärungen werden abgelehnt, falls der Begünstigte oder sein 
Vertreter die Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle unmöglich 
macht. Bereits für das Vorhaben gezahlte Beträge werden unter 
Berücksichtigung der Kriterien gemäß Artikel 18 Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung zurückgefordert. 

7. Unbeschadet des Artikels 20 Absatz 4 der vorliegenden 
Verordnung können Vor-Ort-Kontrollen angekündigt werden, 
sofern der Prüfungszweck dadurch nicht gefährdet wird. Die 
Ankündigungsfrist ist auf das strikte Minimum zu beschränken 
und darf 14 Tage nicht überschreiten. Bei den Vor-Ort-Kontrol
len, die Beihilfeanträge für Tiere betreffen, darf die Ankündigung 
jedoch außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen nicht mehr 
als 48 Stunden im Voraus erfolgen. 

8. Unbeschadet spezifischer Bestimmungen werden keine 
Zahlungen an Personen geleistet, wenn feststeht, dass sie die 
Voraussetzungen für den Erhalt dieser Zahlungen künstlich ge
schaffen haben, um einen den Zielen der betreffenden Stüt
zungsregelung zuwiderlaufenden Vorteil zu erwirken. 

9. Die Kürzungen oder Ausschlüsse gemäß dieser Verord
nung werden unbeschadet etwaiger zusätzlicher Sanktionen im 
Rahmen anderer EU- oder einzelstaatlicher Rechtsvorschriften 
angewandt. 

Artikel 5 

Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge 

1. Bei zu Unrecht gezahlten Beträgen ist der Begünstigte zur 
Rückzahlung dieser Beträge zuzüglich der gemäß Absatz 2 be
rechneten Zinsen verpflichtet. 

2. Die Zinsen werden für den Zeitraum zwischen der Über
mittlung des Rückforderungsbescheids an den Begünstigten und 
der tatsächlichen Rückzahlung bzw. dem Abzug berechnet.
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Der anzuwendende Zinssatz wird nach Maßgabe der einschlägi
gen nationalen Rechtsvorschriften festgesetzt, darf jedoch nicht 
niedriger sein als der bei der Rückforderung von Beträgen nach 
einzelstaatlichen Vorschriften geltende Zinssatz. 

3. Die Verpflichtung zur Rückzahlung gemäß Absatz 1 gilt 
nicht, wenn die Zahlung auf einen Irrtum der zuständigen Be
hörde oder einer anderen Behörde zurückzuführen ist, der vom 
Begünstigten billigerweise nicht erkannt werden konnte. 

Bezieht sich der Irrtum auf Tatsachen, die für die Berechnung 
der betreffenden Zahlung relevant sind, so gilt Unterabsatz 1 
nur, wenn der Rückforderungsbescheid nicht innerhalb von 
zwölf Monaten nach der Zahlung übermittelt worden ist. 

TEIL II 

VERWALTUNGS- UND KONTROLLVORSCHRIFTEN 

TITEL I 

FÖRDERMITTEL FÜR BESTIMMTE MASSNAHMEN ZUR 
ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS IM RAHMEN DER 

SCHWERPUNKTE 2 UND 4 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 6 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Dieser Titel gilt für 

a) Fördermittel, die gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 gewährt werden; 

b) Fördermittel, die gemäß Artikel 63 Buchstabe a der Verord
nung (EG) Nr. 1698/2005 für Vorhaben im Rahmen der 
unter Schwerpunkt 2 festgelegten Maßnahmen gewährt wer
den. 

Dieser Titel gilt jedoch nicht für die in Artikel 36 Buchstabe a 
Ziffer vi, Artikel 36 Buchstabe b Ziffern vi und vii sowie in 
Artikel 39 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 fest
gelegten Maßnahmen und hinsichtlich der Anlegungskosten 
nicht für Maßnahmen gemäß Artikel 36 Buchstabe b Ziffern 
i, ii und iii der genannten Verordnung. 

2. Für die Zwecke dieses Titels gelten folgende Begriffs
bestimmungen: 

a) „flächenbezogene Maßnahme“: Maßnahmen oder Untermaß
nahmen, bei denen die Beihilfe von der Größe der angege
benen Fläche abhängt; 

b) „tierbezogene Maßnahme“: Maßnahmen oder Untermaßnah
men, bei denen die Beihilfe von der Zahl der angegebenen 
Tiere abhängt; 

c) „ermittelte Fläche“: die gemäß Artikel 11 und Artikel 15 
Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Verordnung ermittelte 
Fläche der Flurstücke bzw. Parzellen; 

d) „ermittelte Tiere“: die gemäß Artikel 11 und Artikel 15 Ab
satz 5 der vorliegenden Verordnung ermittelte Zahl der 
Tiere. 

Artikel 7 

Geltende Rechtsvorschriften 

1. Für die Zwecke dieses Titels gelten Artikel 2 Unterabsatz 2 
Nummern 1, 10 und 20, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 
2 und die Artikel 12, 14, 16 und 20, Artikel 25 Absatz 1 
Unterabsatz 2 sowie die Artikel 73, 74 und 82 der Verordnung 
(EG) Nr. 1122/2009 sinngemäß. Bei den Maßnahmen gemäß 
Artikel 36 Buchstabe b Ziffern iii, iv und v der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 können die Mitgliedstaaten jedoch geeignete 
alternative Regelungen für die eindeutige Identifizierung der un
ter die Stützungsregelung fallenden Flächen festlegen. 

2. Für die Zwecke dieses Titels sind Bezugnahmen auf „Be
triebsinhaber“ in der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 als Be
zugnahmen auf „Begünstigte“ zu verstehen. 

Artikel 8 

Zahlungsanträge 

1. Für alle nach dem 1. Januar 2007 beginnenden Verpflich
tungen oder in Kraft getretenen Verträge sind Zahlungsanträge 
für flächenbezogene Maßnahmen innerhalb der Frist gemäß 
Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 zu 
stellen. Die Mitgliedstaaten können jedoch beschließen, diese 
Vorschrift erst ab dem Antragsjahr 2008 anzuwenden. 

2. Wendet ein Mitgliedstaat die Bestimmungen von Artikel 3 
Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung an, so gilt 
der Zahlungsantrag als innerhalb der Frist gemäß Artikel 11 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 eingereicht. 

3. Die Artikel 22 und 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1122/2009 gelten sinngemäß für die Zahlungsanträge im Rah
men dieses Titels. Zusätzlich zu den nach Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe d der genannten Verordnung verlangten Angaben 
muss der Zahlungsantrag auch die darin festgelegten Angaben 
zu den nichtlandwirtschaftlichen Flächen enthalten, für die För
dermittel beantragt werden. 

Artikel 9 

Zahlungen 

1. Zahlungen für die unter diesen Titel fallenden Maßnahmen 
oder Vorgänge werden erst geleistet, wenn die Überprüfung der 
Maßnahme oder der Vorgänge im Hinblick auf die Erfüllung der 
Förderkriterien gemäß Kapitel II Abschnitt I abgeschlossen ist. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch unter Berücksichtigung des 
Risikos einer Überzahlung beschließen, bis zu 75 % der Beihilfe 
bereits nach Abschluss der in Artikel 11 vorgesehenen Verwal
tungskontrollen zu zahlen. Der Prozentsatz der Zahlung muss 
für alle Begünstigten der Maßnahme oder der Vorgänge gleich 
hoch sein. 

2. Können die Kontrollen der Einhaltung anderweitiger Ver
pflichtungen gemäß Kapitel II Abschnitt II nicht vor der Zah
lung abgeschlossen werden, so sind zu Unrecht gezahlte Beträge 
gemäß Artikel 5 zurückzufordern.
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KAPITEL II 

Kontrollen, Kürzungen und Ausschlüsse 

Artikel 10 

Allgemeine Grundsätze 

1. Die Mitgliedstaaten wenden das in Titel II Kapitel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vorgesehene integrierte Verwal
tungs- und Kontrollsystem (im Folgenden „integriertes System“ 
genannt) an. 

2. Die Erfüllung der Förderkriterien wird durch Verwaltungs- 
und Vor-Ort-Kontrollen überprüft. 

3. Die Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen wird durch 
Vor-Ort-Kontrollen und gegebenenfalls durch Verwaltungskon
trollen überprüft. 

4. Während des Zeitraums, für den eine Verpflichtung einge
gangen wurde, dürfen die fördermittelbegünstigten Parzellen, 
außer in ausdrücklich im Programm zur Entwicklung des länd
lichen Raums vorgesehenen Fällen, nicht ausgetauscht werden. 

A b s c h n i t t I 

E r f ü l l u n g d e r F ö r d e r k r i t e r i e n , V e r p f l i c h 
t u n g e n u n d d a m i t v e r b u n d e n e n A u f l a g e n 

U n t e r a b s c h n i t t I 

K o n t r o l l e 

Artikel 11 

Verwaltungskontrollen 

1. Alle von einem Begünstigten oder Dritten vorzulegenden 
Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstigen Erklä
rungen werden einer Verwaltungskontrolle unterzogen, die sich 
auf alle Elemente bezieht, deren Überprüfung mit verwaltungs
technischen Mitteln möglich und angemessen ist. Über die 
durchgeführten Kontrollen, die Ergebnisse der Überprüfung 
und die bei Abweichungen getroffenen Abhilfemaßnahmen wer
den Aufzeichnungen geführt. 

2. Im Rahmen der Verwaltungskontrollen sind, soweit mög
lich und angebracht, auch Gegenkontrollen u. a. mit den Daten 
aus dem integrierten System durchzuführen. Diese Gegenkon
trollen beziehen sich mindestens auf die unter eine Stützungs
maßnahme fallenden Parzellen und Tiere, damit ungerechtfer
tigte Beihilfezahlungen vermieden werden. 

3. Auch die Erfüllung der langfristigen Verpflichtungen wird 
kontrolliert. 

4. Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten, die sich aus Gegen
kontrollen ergeben, wird durch andere angemessene Verwal
tungsmaßnahmen und erforderlichenfalls durch eine Vor-Ort- 
Kontrolle weiter nachgegangen. 

5. Bei den Verwaltungskontrollen der Förderfähigkeit werden 
gegebenenfalls auch die Ergebnisse der Überprüfungen anderer 
Dienststellen, Einrichtungen oder Organisationen berücksichtigt, 
die mit der Kontrolle von Agrarbeihilfen befasst sind. 

Artikel 12 

Vor-Ort-Kontrollen 

1. Die Gesamtzahl der jährlichen Vor-Ort-Kontrollen im Zu
sammenhang mit den in jedem Kalenderjahr vorgelegten Zah
lungsanträgen erstreckt sich auf mindestens 5 % aller unter die
sen Titel fallenden Begünstigten. Bei der Maßnahme gemäß 
Artikel 36 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 muss der Kontrollsatz von 5 % jedoch auf Maßnah
menebene erreicht werden. 

Antragsteller, die nach den Verwaltungskontrollen für nicht bei
hilfefähig befunden werden, zählen jedoch nicht zur Mindest
zahl der kontrollierten Begünstigten nach Unterabsatz 1. 

2. Werden bei den Vor-Ort-Kontrollen bedeutende Unregel
mäßigkeiten im Zusammenhang mit einer bestimmten Beihilfe
regelung oder in einem bestimmten Gebiet oder Teilgebiet fest
gestellt, so führen die zuständigen Behörden im laufenden Jahr 
entsprechende zusätzliche Vor-Ort-Kontrollen durch und sorgen 
im darauf folgenden Jahr dafür, dass ein entsprechend höherer 
Prozentsatz von Begünstigten einer Vor-Ort-Kontrolle unterzo
gen wird. 

3. Die Stichproben der durchzuführenden Vor-Ort-Kontrol
len gemäß Absatz 1 werden nach den in Artikel 31 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1122/2009 festgelegten Kriterien ausgewählt. 
Anhand der Ergebnisse der Risikoanalyse gemäß dem genannten 
Artikel können die Mitgliedstaaten spezifische Maßnahmen der 
Begünstigten für die Vor-Ort-Kontrolle auswählen. 

4. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit Zahlungen über mehr 
als fünf Jahre können die Mitgliedstaaten beschließen, nach dem 
fünften Jahr der Zahlungen mindestens 2,5 % der Begünstigten 
zu kontrollieren. 

Die gemäß Unterabsatz 1 kontrollierten Begünstigten werden 
bei der Anwendung von Absatz 1 Unterabsatz 1 nicht berück
sichtigt. 

Artikel 13 

Kontrollbericht 

Über die im Rahmen dieses Unterabschnitts durchgeführten 
Vor-Ort-Kontrollen ist ein Kontrollbericht gemäß Artikel 32 
der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 anzufertigen. 

Artikel 14 

Allgemeine Grundsätze für Vor-Ort-Kontrollen 

1. Die Vor-Ort-Kontrollen sind auf der Grundlage einer Ana
lyse des mit den verschiedenen Verpflichtungen im Rahmen 
jeder Maßnahme für die Entwicklung des ländlichen Raums 
verbundenen Risikos über das Jahr zu verteilen. 

2. Gegenstand der Vor-Ort-Kontrolle der für die Kontrolle 
gemäß Artikel 12 Absatz 3 ausgewählten Maßnahmen sind 
alle Verpflichtungen und Auflagen eines Begünstigten, die zum 
Zeitpunkt des Kontrollbesuchs überprüft werden können.
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Artikel 15 

Gegenstand der Vor-Ort-Kontrollen und Bestimmung der 
Flächen 

1. Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien und Kontrollmetho
den fest, mit denen die Auflagen und Pflichten des Begünstigten 
zur Erfüllung der Anforderungen von Artikel 48 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission ( 1 ) kontrol
liert werden können. 

2. Haben die Mitgliedstaaten vorgesehen, dass einzelne Ele
mente einer Vor-Ort-Kontrolle auf der Basis einer Stichproben
auswahl durchgeführt werden können, so muss die Stichprobe 
ein verlässliches und repräsentatives Kontrollniveau gewährleis
ten. Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Stichproben
auswahl fest. Werden bei der Kontrolle der Stichprobe Unregel
mäßigkeiten festgestellt, so wird die Stichprobe entsprechend 
ausgeweitet. 

3. Bei den flächenbezogenen Maßnahmen erstrecken sich die 
Vor-Ort-Kontrollen auf alle landwirtschaftlichen Parzellen und 
nichtlandwirtschaftlichen Flächen, für die Beihilfen beantragt 
werden. 

4. Die tatsächliche Feldbesichtigung im Rahmen einer Vor- 
Ort-Kontrolle kann jedoch auf eine Stichprobe von mindestens 
50 % der Flächen begrenzt werden, sofern die Stichprobe ein 
verlässliches und repräsentatives Kontrollniveau sowohl in Be
zug auf die kontrollierte Fläche als auch in Bezug auf die be
antragte Beihilfe gewährleistet. Werden bei der Kontrolle der 
Stichprobe Unregelmäßigkeiten festgestellt, so wird die Stich
probe entsprechend ausgeweitet. 

5. Die Bestimmung der Flächen und die Fernerkundung wer
den gemäß Artikel 34 Absätze 1 bis 5 bzw. Artikel 35 der 
Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 vorgenommen. 

Für die in Artikel 36 Buchstabe b Ziffern iii, iv und v der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 vorgesehenen Maßnahmen 
können die Mitgliedstaaten angemessene Toleranzmargen fest
setzen, die jedoch nicht mehr als doppelt so hoch sein dürfen 
wie die in Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1122/2009 vorgesehenen Toleranzmargen. 

6. Bei den tierbezogenen Maßnahmen werden die Vor-Ort- 
Kontrollen gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 
1122/2009 durchgeführt. 

U n t e r a b s c h n i t t I I 

K ü r z u n g e n u n d A u s s c h l ü s s e 

Artikel 16 

Kürzungen und Ausschlüsse aufgrund der Größe der 
Flächen 

1. Gibt ein Begünstigter für ein bestimmtes Jahr nicht alle 
landwirtschaftlichen Flächen an und beträgt die Differenz zwi
schen der im Zahlungsantrag gemeldeten Gesamtfläche einer
seits und der gemeldeten Fläche zuzüglich der Gesamtfläche 

der nicht gemeldeten Parzellen andererseits mehr als 3 % der 
gemeldeten Fläche, so wird der Gesamtbetrag der dem Begüns
tigten für dasselbe Jahr zu zahlenden flächenbezogenen Beihil
fen je nach Schwere des Versäumnisses um bis zu 3 % gekürzt. 

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn alle betroffenen 
landwirtschaftlichen Flächen den zuständigen Behörden wie 
folgt gemeldet wurden: 

a) im Rahmen des integrierten Systems gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 oder 

b) im Rahmen anderer Verwaltungs- und Kontrollsysteme, die 
die Kompatibilität mit dem integrierten System gemäß 
Artikel 26 der genanten Verordnung gewährleisten. 

2. Für die Zwecke dieses Artikels gelten die von einem Be
günstigten gemeldeten Flächen, die im Rahmen einer flächenbe
zogenen Maßnahme denselben Beihilfesatz erhalten, als eine 
Kulturgruppe. Im Falle von degressiv gestaffelten Beihilfebeträ
gen wird jedoch der Durchschnitt dieser Beträge im Zusammen
hang mit den jeweiligen gemeldeten Flächen berücksichtigt. 

3. Liegt die ermittelte Fläche einer Kulturgruppe über der im 
Zahlungsantrag gemeldeten Fläche, so wird bei der Berechnung 
des Beihilfebetrags die gemeldete Fläche berücksichtigt. 

Liegt die im Zahlungsantrag gemeldete Fläche über der ermit
telten Fläche der betreffenden Kulturgruppe, so wird die Beihilfe 
auf der Grundlage der für diese Kulturgruppe ermittelten Fläche 
berechnet. 

Beträgt jedoch die Differenz zwischen der ermittelten Gesamt
fläche und der in dem Zahlungsantrag für eine Maßnahme ge
meldeten Gesamtfläche 0,1 ha oder weniger, so wird die ermit
telte Fläche mit der gemeldeten Fläche gleichgesetzt. Für diese 
Berechnung werden nur Übererklärungen auf Kulturgruppen
ebene berücksichtigt. 

Unterabsatz 3 gilt nicht, wenn diese Differenz mehr als 20 % 
der für Zahlungen gemeldeten Gesamtfläche beträgt. 

Wurde für die beihilfefähige Fläche eine Höchstgrenze oder eine 
Obergrenze festgesetzt, so wird die im Zahlungsantrag gemel
dete Hektarzahl auf die festgesetzte Höchstgrenze oder Ober
grenze verringert. 

4. Dient dieselbe Fläche als Grundlage für einen Zahlungs
antrag im Rahmen von mehr als einer flächenbezogenen Bei
hilferegelung, so wird diese Fläche für jede der betreffenden 
Beihilferegelungen getrennt berücksichtigt. 

5. In Fällen nach Absatz 3 Unterabsatz 2 wird die Beihilfe 
auf der Grundlage der ermittelten Fläche berechnet, gekürzt um 
das Doppelte der festgestellten Differenz, wenn die Differenz 
über 3 % oder 2 ha liegt, aber nicht mehr als 20 % der ermit
telten Fläche ausmacht. 

Liegt die Differenz über 20 % der ermittelten Fläche, so wird für 
die betreffende Kulturgruppe keine Beihilfe gewährt.
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Beläuft sich die Differenz auf mehr als 50 %, so wird der Be
günstigte ein weiteres Mal bis zur Höhe eines Betrags, der der 
Differenz zwischen der im Zahlungsantrag gemeldeten Fläche 
und der ermittelten Fläche entspricht, von der Beihilfegewäh
rung ausgeschlossen. 

6. Beruhen die Differenzen zwischen der im Zahlungsantrag 
gemeldeten Fläche und der gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 er
mittelten Fläche auf vorsätzlichen Übererklärungen, so wird der 
Begünstigte von der Beihilfe, auf die er gemäß dem genannten 
Unterabsatz für das fragliche Kalenderjahr im Rahmen der be
treffenden flächenbezogenen Maßnahme Anspruch gehabt hätte, 
ausgeschlossen, sofern die Differenz mehr als 0,5 % der ermit
telten Fläche oder mehr als einen Hektar beträgt. 

Beläuft sich die Differenz auf mehr als 20 % der ermittelten 
Fläche, so wird der Begünstigte zudem ein weiteres Mal bis 
zur Höhe eines Betrags, der der Differenz zwischen der gemel
deten Fläche und der ermittelten Fläche entspricht, von der 
Beihilfegewährung ausgeschlossen. 

7. Der Betrag, der sich aus den Ausschlüssen gemäß Absatz 
5 Unterabsatz 3 und Absatz 6 Unterabsatz 2 dieses Artikels 
ergibt, wird gemäß Artikel 5b der Verordnung (EG) Nr. 
885/2006 der Kommission ( 1 ) verrechnet. Kann der Betrag im 
Verlauf der drei Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der Fest
stellung folgen, nicht vollständig gemäß dem genannten Artikel 
verrechnet werden, so wird der Restbetrag annulliert. 

Artikel 17 

Kürzungen und Ausschlüsse aufgrund der Zahl der Tiere 

1. Für die Zwecke dieses Artikels werden Rinder und Schafe 
und Ziegen getrennt behandelt. 

Für andere als die in Unterabsatz 1 genannten Tiere legen die 
Mitgliedstaaten eine geeignete Kürzungs- und Ausschlussrege
lung fest. 

2. Gilt eine individuelle Obergrenze oder Höchstgrenze, so 
wird die Zahl der in den Zahlungsanträgen angegebenen Tiere 
auf die Obergrenze oder die Höchstgrenze verringert, die für 
den betreffenden Begünstigten festgesetzt wurde. 

In keinem Fall darf die Beihilfe für mehr Tiere gewährt werden, 
als im Zahlungsantrag angegeben sind. 

Liegt die Zahl der in einem Zahlungsantrag angegebenen Tiere 
über der Zahl der bei Verwaltungskontrollen oder Vor-Ort-Kon
trollen ermittelten Tiere, so wird der Beihilfebetrag anhand der 
Zahl der ermittelten Tiere berechnet. 

3. Ein Rind, das eine der beiden Ohrmarken verloren hat, gilt 
dennoch als ermittelt, wenn es durch die übrigen Elemente des 
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 
eindeutig identifiziert werden kann. 

Handelt es sich bei den festgestellten Verstößen um fehlerhafte 
Eintragungen in das Rinderbestandsregister oder die Tierpässe, 

so gilt das betreffende Tier erst dann als nicht ermittelt, wenn 
derartige Fehler bei mindestens zwei Kontrollen innerhalb von 
24 Monaten festgestellt werden. In allen anderen Fällen gelten 
die betreffenden Tiere nach der ersten Feststellung als nicht 
ermittelt. 

Artikel 3 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung gilt für Mel
dungen und Eintragungen im System zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern. 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 wird der Gesamt
betrag der Beihilfe, auf den der Begünstigte im Rahmen der 
betreffenden Regelung Anspruch hat, um den gemäß Absatz 6 
zu bestimmenden Prozentsatz gekürzt, wenn bei höchstens drei 
Tieren Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. 

5. Werden bei mehr als drei Tieren Unregelmäßigkeiten fest
gestellt, so wird der Gesamtbetrag der Beihilfe, auf den der 
Begünstigte im Rahmen der betreffenden Regelung Anspruch 
hat, wie folgt gekürzt: 

a) um den gemäß Absatz 6 zu bestimmenden Prozentsatz, 
wenn dieser nicht mehr als 10 % beträgt; 

b) um das Doppelte des gemäß Absatz 6 zu bestimmenden 
Prozentsatzes, wenn dieser mehr als 10 %, jedoch nicht 
mehr als 20 % beträgt. 

Beträgt der Prozentsatz mehr als 20 %, so wird im Rahmen der 
betreffenden Regelung keine Beihilfe gewährt. 

Beträgt der Prozentsatz mehr als 50 %, so wird der Begünstigte 
zudem ein weiteres Mal bis zur Höhe eines Betrags, der der 
Differenz zwischen der angegebenen und der gemäß Absatz 2 
Unterabsatz 3 ermittelten Zahl der Tiere entspricht, von der 
Beihilfegewährung ausgeschlossen. Der Betrag, der sich aus 
den Ausschlüssen ergibt, wird gemäß Artikel 5b der Verordnung 
(EG) Nr. 885/2006 verrechnet. Kann der Betrag im Verlauf der 
drei Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der Feststellung 
folgen, nicht vollständig gemäß dem genannten Artikel verrech
net werden, so wird der Restbetrag annulliert. 

6. Zur Bestimmung der in den Absätzen 4 und 5 genannten 
Prozentsätze wird die Gesamtzahl der Tiere, bei denen Unregel
mäßigkeiten festgestellt wurden, durch die Zahl der ermittelten 
Tiere dividiert. 

Im Falle der Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 gelten potenziell prä
mienfähige Tiere, die im System zur Kennzeichnung und Regis
trierung von Rindern nicht ordnungsgemäß identifiziert bzw. 
registriert sind, als Tiere, bei denen Unregelmäßigkeiten fest
gestellt wurden. 

7. Ist die Differenz zwischen der angegebenen und der ge
mäß Absatz 2 Unterabsatz 3 ermittelten Zahl der Tiere auf 
vorsätzlich begangene Unregelmäßigkeiten zurückzuführen, so 
wird für die betreffende Maßnahme keine Beihilfe gewährt.
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Beläuft sich der gemäß Absatz 6 bestimmte Prozentsatz auf 
mehr als 20 %, so wird der Begünstigte ein weiteres Mal bis 
zur Höhe eines Betrags, der der Differenz zwischen der angege
benen und der gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 ermittelten Zahl 
der Tiere entspricht, von der Beihilfegewährung ausgeschlossen. 
Der Betrag, der sich aus dem Ausschluss ergibt, wird gemäß 
Artikel 5b der Verordnung (EG) Nr. 885/2006 verrechnet. 
Kann der Betrag im Verlauf der drei Kalenderjahre, die auf das 
Kalenderjahr der Feststellung folgen, nicht vollständig gemäß 
dem genannten Artikel verrechnet werden, so wird der Rest
betrag annulliert. 

Artikel 18 

Kürzungen und Ausschlüsse bei Nichterfüllung sonstiger 
Förderkriterien, Verpflichtungen und damit verbundener 

Auflagen 

1. Die beantragte Beihilfe wird gekürzt oder verweigert, wenn 
folgende Verpflichtungen und Kriterien nicht erfüllt sind: 

a) bei den Maßnahmen gemäß Artikel 36 Buchstabe a Ziffern 
iv und v und Buchstabe b Ziffer v der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 die einschlägigen obligatorischen Grundanforde
rungen, die Grundanforderungen für den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln, sonstige einschlägige verpflich
tende Anforderungen gemäß Artikel 39 Absatz 3, 
Artikel 40 Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1698/2005 und Verpflichtungen, die über 
diese Anforderungen hinausgehen, oder 

b) andere Förderkriterien als diejenigen in Zusammenhang mit 
der angegebenen Fläche bzw. der angegebenen Zahl von 
Tieren. 

Bei mehrjährigen Verpflichtungen gelten die Beihilfekürzungen, 
-ausschlüsse und -rückforderungen auch für die Beträge, die in 
den Vorjahren bereits für die betreffende Verpflichtung gezahlt 
wurden. 

2. Der Mitgliedstaat fordert die Beihilfe zurück und/oder ver
weigert sie oder setzt den Betrag, um den die Beihilfe gekürzt 
wird, insbesondere auf der Grundlage von Schwere, Ausmaß 
und Dauer des festgestellten Verstoßes fest. 

Die Beurteilung der Schwere eines Verstoßes hängt insbesondere 
davon ab, welche Bedeutung den Auswirkungen des Verstoßes 
unter Berücksichtigung der Ziele der nicht eingehaltenen Krite
rien beizumessen ist. 

Das Ausmaß eines Verstoßes wird insbesondere anhand der 
Auswirkungen des Verstoßes auf das Vorhaben insgesamt beur
teilt. 

Die Beurteilung der Dauer eines Verstoßes richtet sich insbeson
dere danach, wie lange die Auswirkungen des Verstoßes andau
ern oder welche Möglichkeiten bestehen, diese Auswirkungen 
mit angemessenen Mitteln abzustellen. 

3. Sind die Verstöße auf vorsätzlich begangene Unregel
mäßigkeiten zurückzuführen, so wird der Begünstigte in dem 
betreffenden und dem darauf folgenden Kalenderjahr von der 
jeweiligen Maßnahme ausgeschlossen. 

A b s c h n i t t I I 

E i n h a l t u n g a n d e r w e i t i g e r V e r p f l i c h t u n g e n 
( C r o s s - C o m p l i a n c e ) 

U n t e r a b s c h n i t t I 

K o n t r o l l e 

Artikel 19 

Allgemeine Vorschriften 

1. Unbeschadet von Artikel 51 Absatz 3 Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 geht es bei der „Einhaltung anderweitiger Ver
pflichtungen“ um die Einhaltung der obligatorischen Grundan
forderungen an Betriebsführung und guten landwirtschaftlich- 
ökologischen Zustand der Flächen im Sinne von Artikel 50a 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 und der Grun
danforderungen betreffend den Einsatz von Dünge- und Pflan
zenschutzmitteln im Sinne von Artikel 51 Absatz 1 Unterabsatz 
2 der genannten Verordnung. 

2. Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 und 
Artikel 2 Absatz 2 Nummern 2 und 32 bis 37, die Artikel 8, 
47, 48 und 49, Artikel 50 ausgenommen Absatz 1 Unterabsatz 
1, Artikel 51 Absätze 1, 2 und 3, die Artikel 52, 53 und 54, 
Artikel 70 Absätze 3, 4, 6 und 7 sowie die Artikel 71 und 72 
der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 gelten sinngemäß für die 
Cross-Compliance. 

3. Für die Berechnung der Kürzung gemäß Absatz 21 der 
vorliegenden Verordnung werden die in Artikel 39 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 definierten Grundanforderun
gen für die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutz
mitteln als Teil des Bereichs „Umwelt“ und des Bereichs „Ge
sundheit von Mensch, Tier und Pflanzen“ gemäß Artikel 5 Ab
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 betrachtet. Sie werden 
jeweils einem „Rechtsakt“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 
Nummer 33 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009 gleichgesetzt. 

Artikel 20 

Vor-Ort-Kontrollen 

1. Die zuständige Kontrollbehörde führt für die in ihre Zu
ständigkeit fallenden Anforderungen und Standards Vor-Ort- 
Kontrollen bei mindestens 1 % aller Begünstigten durch, die 
Zahlungsanträge im Rahmen von Artikel 36 Buchstabe a Ziffern 
i bis v und Buchstabe b Ziffern i, iv und v der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 gestellt haben. 

2. Die Stichproben von gemäß Absatz 1 zu kontrollierenden 
Begünstigten können aus der Stichprobe von Begünstigten, die 
bereits gemäß Artikel 12 ausgewählt wurden und die die be
treffenden Anforderungen oder Standards einhalten müssen, 
oder aus der Grundgesamtheit von Begünstigten ausgewählt 
werden, die Zahlungsanträge im Rahmen von Artikel 36 Buch
stabe a Ziffern i bis v und Buchstabe b Ziffern i, iv und v der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 gestellt haben und die die 
betreffenden Anforderungen oder Standards einhalten müssen. 

3. Die in Absatz 2 genannten Verfahren können miteinander 
kombiniert werden, sofern sich durch eine solche Kombination 
die Wirksamkeit des Kontrollsystems erhöht.
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4. Ist in den für die Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen 
relevanten Rechtsakten und Standards vorgesehen, dass die Vor- 
Ort-Kontrollen unangekündigt zu erfolgen haben, so gelten 
diese Bestimmungen auch im Falle von Vor-Ort-Kontrollen im 
Zusammenhang mit der Einhaltung anderweitiger Verpflichtun
gen. 

U n t e r a b s c h n i t t I I 

K ü r z u n g e n u n d A u s s c h l ü s s e 

Artikel 21 

Kürzungen und Ausschlüsse 

Unbeschadet von Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 werden die Kürzungen und Ausschlüsse gemäß 
Artikel 19 Absatz 2, wenn ein Verstoß festgestellt wird, auf 
den Gesamtbetrag der Beihilfe gemäß Artikel 36 Buchstabe a 
Ziffern i bis v und Buchstabe b Ziffern i, iv und v der genannten 
Verordnung angewendet, der dem Begünstigten aufgrund der 
Zahlungsanträge bereits gewährt wurde oder noch zu gewähren 
ist, die er in dem Kalenderjahr der Feststellung des Verstoßes 
gestellt hat bzw. noch stellen wird. 

A b s c h n i t t I I I 

R e i h e n f o l g e d e r K ü r z u n g e n 

Artikel 22 

Reihenfolge der Kürzungen 

Im Falle von Mehrfachkürzungen werden die Kürzungen in 
folgender Reihenfolge vorgenommen: 

— zunächst aufgrund von Artikel 16 Absätze 5 und 6 und 
Artikel 17 Absätze 4 und 5 der vorliegenden Verordnung, 

— dann aufgrund von Artikel 18 der vorliegenden Verordnung, 

— dann infolge der verspäteten Einreichung aufgrund von 
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1122/2009, 

— dann aufgrund von Artikel 16 Absatz 1 der vorliegenden 
Verordnung, 

— dann aufgrund von Artikel 21 der vorliegenden Verordnung, 

— schließlich aufgrund von Artikel 16 Absatz 7 und Artikel 17 
Absatz 7 der vorliegenden Verordnung. 

TITEL II 

FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMS 
IM RAHMEN DER SCHWERPUNKTE 1 UND 3 UND BESTIMMTE 
MASSNAHMEN IM RAHMEN DER SCHWERPUNKTE 2 UND 4 

KAPITEL I 

Einleitende Bestimmungen 

Artikel 23 

Geltungsbereich 

Dieser Titel gilt für die nicht unter Titel I der vorliegenden 
Verordnung fallenden Ausgaben im Rahmen der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005. 

KAPITEL II 

Kontrollen, Kürzungen und Ausschlüsse 

A b s c h n i t t I 

K o n t r o l l e 

U n t e r a b s c h n i t t I 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n 

Artikel 24 

Verwaltungskontrollen 

1. Alle von einem Begünstigten oder Dritten vorzulegenden 
Anträge auf Fördermittel, Zahlungsanträge und sonstigen Erklä
rungen werden einer Verwaltungskontrolle unterzogen, die sich 
auf alle Elemente bezieht, deren Überprüfung mit verwaltungs
technischen Mitteln möglich und angemessen ist. Über die 
durchgeführten Kontrollen, die Ergebnisse der Überprüfung 
und die bei Abweichungen getroffenen Abhilfemaßnahmen wer
den Aufzeichnungen geführt. 

2. Bei den Verwaltungskontrollen der Anträge auf Fördermit
tel wird insbesondere Folgendes überprüft: 

a) die Förderfähigkeit des Vorhabens, für das eine Unterstüt
zung beantragt wird; 

b) die Einhaltung der im Programm zur Entwicklung des länd
lichen Raums festgelegten Auswahlkriterien; 

c) die Frage, ob das Vorhaben, für das Fördermittel beantragt 
werden, mit den geltenden einzelstaatlichen und EU-Vor
schriften im Einklang steht, insbesondere, soweit zutreffend, 
den Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe, staatli
che Beihilfen und sonstigen verbindlichen Normen, die in 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder im Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums festgelegt sind; 

d) die Plausibilität der veranschlagten Kosten, die mit einem 
geeigneten Bewertungssystem bewertet wird, wie beispiels
weise Referenzkosten, Vergleich verschiedener Angebote 
oder Bewertung durch einen Bewertungsausschuss; 

e) die Zuverlässigkeit des Antragstellers, die unter Berücksichti
gung früherer, seit 2000 durchgeführter kofinanzierter Vor
haben beurteilt wird. 

3. Bei den Verwaltungskontrollen der Zahlungsanträge wird 
außerdem, soweit dies für den betreffenden Antrag angemessen 
ist, Folgendes überprüft: 

a) die Lieferung bzw. Erbringung der kofinanzierten Wirt
schaftsgüter und Dienstleistungen; 

b) die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Ausgaben; 

c) das abgeschlossene Vorhaben im Vergleich mit dem Vor
haben, für das ein Antrag auf Fördermittel eingereicht und 
genehmigt wurde.
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4. Die Verwaltungskontrollen bei Investitionen umfassen zu
mindest einen Besuch des geförderten Vorhabens oder des In
vestitionsstandorts, um die Durchführung der Investition zu 
überprüfen. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch in begründeten Fällen wie 
den folgenden von diesen Besuchen absehen: 

a) das Vorhaben ist Teil der Stichprobe für die gemäß 
Artikel 25 durchzuführende Vor-Ort-Kontrolle; 

b) bei dem Vorhaben handelt es sich um eine kleinere Investi
tion; 

c) nach Ansicht des Mitgliedstaats ist die Gefahr gering, dass die 
Bedingungen für die Gewährung der Beihilfe nicht erfüllt 
sind oder die Investition in Wirklichkeit nicht getätigt wurde. 

Über den Beschluss gemäß Unterabsatz 2 und seine Begründung 
sind Aufzeichnungen zu führen. 

5. Die Verwaltungskontrollen umfassen Verfahren, mit denen 
eine regelwidrige Doppelfinanzierung mit anderen EU- oder 
einzelstaatlichen Regelungen oder mit anderen Programmpla
nungszeiträumen ausgeschlossen werden kann. Gibt es eine Fi
nanzierung aus anderen Quellen, so müssen diese Kontrollen 
dafür sorgen, dass die insgesamt erhaltenen Beihilfen die zuläs
sigen Obergrenzen nicht überschreiten. 

6. Zahlungen von Begünstigen sind durch Rechnungen und 
Zahlungsnachweise zu belegen. Ist dies nicht möglich, sind die 
Zahlungen durch gleichwertige Unterlagen zu belegen. 

Artikel 25 

Vor-Ort-Kontrollen 

1. Die Mitgliedstaaten führen auf der Grundlage einer geeig
neten Stichprobe Vor-Ort-Kontrollen der genehmigten Vor
haben durch. Diese sind so weit wie möglich vor Tätigung 
der Restzahlung für jedes Vorhaben vorzunehmen. 

2. Die im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen überprüften Aus
gaben entsprechen mindestens 4 % der Ausgaben gemäß 
Artikel 23, die aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert 
werden und von der Zahlstelle jedes Kalenderjahr zu tätigen 
sind. Berücksichtigt werden nur die Kontrollen, die bis Ende 
des betreffenden Jahres durchgeführt wurden. 

Für die gesamte Programmlaufzeit entsprechen die kontrollier
ten Ausgaben mindestens 5 % der aus dem ELER finanzierten 
Ausgaben. 

3. Bei der Auswahl der Stichprobe genehmigter Vorhaben für 
die Kontrolle gemäß Absatz 1 ist insbesondere Folgendes zu 
berücksichtigen: 

a) die Notwendigkeit, in angemessenem Verhältnis Vorhaben 
unterschiedlicher Art und Größe zu prüfen; 

b) etwaige Risikofaktoren, die bei einzelstaatlichen oder EU- 
Kontrollen festgestellt wurden; 

c) die Notwendigkeit einer ausgewogenen Verteilung auf die 
Schwerpunkte und Maßnahmen; 

d) die Notwendigkeit, 20 % bis 25 % der Ausgaben nach dem 
Zufallsprinzip auszuwählen. 

4. Die Vor-Ort-Kontrollen dürfen nicht von denjenigen In
spektoren vorgenommen werden, die für dasselbe Vorhaben die 
Verwaltungskontrollen durchgeführt haben. 

Artikel 26 

Inhalt der Vor-Ort-Kontrollen 

1. Bei den Vor-Ort-Kontrollen überprüfen die Mitgliedstaa
ten, 

a) ob die Zahlungsanträge des Begünstigten durch Buchfüh
rungsunterlagen oder andere Unterlagen belegt werden kön
nen, wobei die Richtigkeit der Angaben im Zahlungsantrag 
gegebenenfalls anhand von Angaben oder Handelsunterla
gen, die sich im Besitz Dritter befinden, überprüft werden 
kann; 

b) ob bei einer angemessenen Anzahl von Ausgabenposten die 
Art und der Zeitpunkt der Ausgaben mit den EU-Vorschrif
ten, der genehmigten Spezifikation des Vorhabens sowie den 
tatsächlich durchgeführten Arbeiten oder erbrachten Dienst
leistungen übereinstimmen; 

c) ob die tatsächliche oder beabsichtigte Zweckbestimmung des 
Vorhabens mit der im Antrag auf EU-Unterstützung be
schriebenen Zweckbestimmung übereinstimmt; 

d) ob die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Vorhaben in 
Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften und -Politiken, 
insbesondere den Vorschriften für die öffentliche Auftrags
vergabe und den einschlägigen verbindlichen Normen, die in 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder im Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums festgelegt sind, durch
geführt wurden. 

2. Gegenstand der Vor-Ort-Kontrolle der gemäß Artikel 25 
Absatz 3 der vorliegenden Verordnung für die Kontrolle aus
gewählten Zahlungsanträge sind alle Verpflichtungen und Auf
lagen eines Begünstigten, die zum Zeitpunkt des Kontroll
besuchs überprüft werden können. 

3. Außer in außergewöhnlichen Umständen, die von den 
einzelstaatlichen Behörden ordnungsgemäß zu dokumentieren 
und zu begründen sind, umfassen die Vor-Ort-Kontrollen einen 
Besuch des Vorhabens oder, bei immateriellen Vorhaben, einen 
Besuch des Projektträgers. 

4. Für den in Artikel 25 Absatz 2 festgesetzten Kontrollsatz 
werden nur Kontrollen berücksichtigt, die allen Anforderungen 
des vorliegenden Artikels genügen. 

Artikel 27 

Kontrollbericht 

1. Über jede gemäß diesem Abschnitt durchgeführte Vor- 
Ort-Kontrolle und Ex-post-Kontrolle ist ein Kontrollbericht an
zufertigen, der es ermöglicht, die Einzelheiten der vorgenomme
nen Kontrollschritte nachzuvollziehen. Der Bericht enthält ins
besondere folgende Angaben:
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a) die kontrollierten Beihilferegelungen und Anträge; 

b) die anwesende Personen; 

c) ob und gegebenenfalls wie lange im Voraus die Kontrolle 
dem Begünstigten angekündigt wurde; 

d) die Ergebnisse der Kontrollen und gegebenenfalls besondere 
Bemerkungen; 

e) Angaben zu sonstigen durchzuführenden Kontrollmaßnah
men. 

2. Der Begünstigte erhält Gelegenheit, den Bericht zu unter
zeichnen und dadurch seine Anwesenheit bei der Kontrolle zu 
bezeugen und Bemerkungen zu dieser Kontrolle hinzuzufügen. 
Werden Unregelmäßigkeiten festgestellt, so erhält der Begüns
tigte eine Kopie des Kontrollberichts. 

U n t e r a b s c h n i t t I I 

E r g ä n z e n d e K o n t r o l l v o r s c h r i f t e n f ü r s p e z i 
f i s c h e M a s s n a h m e n 

Artikel 28 

Junglandwirte 

Bei der Maßnahme gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 überprüfen die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 durch 
Verwaltungskontrollen und Stichprobenkontrollen vor Ort die 
Einhaltung des Betriebsverbesserungsplans. 

Artikel 28a 

Vorruhestand 

Bei der Maßnahme gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 überprüfen die Mitgliedstaaten, dass die Auflagen 
gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 3 der 
genannten Verordnung nach der Übergabe des Betriebs einge
halten werden. Die Mitgliedstaaten können nach der ersten Bei
hilfezahlung auf die Vor-Ort-Kontrollen verzichten, wenn die 
Verwaltungskontrollen, darunter auch angemessene Gegenkon
trollen, und insbesondere die in der elektronischen Datenbank 
gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 enthalte
nen Angaben ausreichende Gewähr für die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen bieten. 

Artikel 28b 

Beihilfe für von den Mitgliedstaaten anerkannte 
Lebensmittelqualitätsregelungen 

Für die Maßnahme gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 können die Zahlstellen gegebenenfalls auf Belege 
von anderen Dienststellen, Einrichtungen oder Organisationen 
zurückgreifen, um die Erfüllung der Förderkriterien zu überprü
fen. Sie müssen sich jedoch vergewissern, dass die Dienststelle, 
Einrichtung oder Organisation bei ihrer Tätigkeit die für die 
Kontrolle der Erfüllung der Förderkriterien erforderlichen Nor
men einhält. 

Artikel 28c 

Semisubsistenz-Betriebe 

Für die Maßnahme gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 überprüfen die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 des 

genannten Artikels durch Verwaltungskontrollen und Stichpro
benkontrollen vor Ort die in Bezug auf den Betriebsverbes
serungsplan erzielten Fortschritte. 

Artikel 28d 

Erzeugergemeinschaften 

Für die Maßnahme gemäß Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 erkennen die Mitgliedstaaten eine Erzeugergemein
schaft an, nachdem sie überprüft haben, ob die Erzeugergemein
schaft die Kriterien gemäß Absatz 1 des genannten Artikels 
erfüllt und die nationalen Vorschriften einhält. Nach der Aner
kennung der Erzeugergemeinschaft wird mindestens einmal 
während des Fünfjahreszeitraums durch eine Vor-Ort-Kontrolle 
geprüft, ob die Anerkennungskriterien fortlaufend eingehalten 
werden. 

Artikel 28e 

Betriebe, die sich im Umstrukturierungsprozess befinden 

Für die Maßnahme gemäß Artikel 35a der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 bewerten die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 des 
genannten Artikels durch Verwaltungskontrollen und Stichpro
benkontrollen vor Ort die in Bezug auf den Betriebsverbes
serungsplan erzielten Fortschritte. 

Artikel 28f 

Leader 

1. Die Mitgliedstaaten führen eine geeignete Regelung für die 
Überwachung der lokalen Aktionsgruppen ein. 

2. Bei Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen von Artikel 63 
Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 kön
nen die Mitgliedstaaten lokale Aktionsgruppen förmlich mit der 
Durchführung der Verwaltungskontrollen gemäß Artikel 24 der 
vorliegenden Verordnung beauftragen. Der Mitgliedstaat muss 
jedoch weiterhin überprüfen, ob die betreffenden lokalen Akti
onsgruppen die Verwaltungs- und Kontrollkapazität zur Durch
führung dieser Tätigkeit haben. 

Im Fall der Zuständigkeitsübertragung gemäß Unterabsatz 1 
führen die Mitgliedstaaten regelmäßig Kontrollen der Tätigkeit 
der lokalen Aktionsgruppen durch, einschließlich Buchprüfun
gen und der stichprobenartigen Wiederholung von Verwaltungs
kontrollen. 

Die Mitgliedstaaten nehmen auch Vor-Ort-Kontrollen gemäß 
Artikel 26 der vorliegenden Verordnung vor. In der Stichprobe 
genehmigter Vorhaben für die Vor-Ort-Kontrolle gemäß 
Artikel 25 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung entspricht 
der Anteil der Leader betreffenden Ausgaben zumindest dem 
Prozentsatz der Ausgaben gemäß Artikel 23 der vorliegenden 
Verordnung. 

3. Bei Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen von Artikel 63 
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 werden die 
Kontrollen von Personen vorgenommen, die unabhängig von 
der betreffenden lokalen Aktionsgruppe sind.
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Artikel 28g 

Zinszuschüsse 

Bei Ausgaben gemäß Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr. 
1974/2006 beziehen sich die Verwaltungskontrollen und Vor- 
Ort-Kontrollen auf den Begünstigten und richten sich nach der 
Durchführung des betreffenden Vorhabens. Bei der Risikoana
lyse gemäß Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden 
Verordnung wird das betreffende Vorhaben mindestens einmal 
auf der Grundlage des abgezinsten Wertes des Zuschusses be
rücksichtigt. 

Darüber hinaus vergewissern sich die Mitgliedstaaten durch Ver
waltungskontrollen und gegebenenfalls Vor-Ort-Kontrollen bei 
den zwischengeschalteten Finanzinstituten und dem Begünstig
ten, dass die Zahlungen an die zwischengeschalteten Finanz
institute mit den Rechtsvorschriften der Union und der zwi
schen der Zahlstelle des Mitgliedstaats und dem zwischen
geschalteten Finanzinstitut geschlossenen Vereinbarung gemäß 
Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 in Einklang 
stehen. 

Artikel 28h 

Sonstige finanztechnische Maßnahmen 

Bei Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen von Artikel 50 der 
Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 vergewissern sich die Mitglied
staaten durch Verwaltungskontrollen und gegebenenfalls Vor- 
Ort-Kontrollen der Fonds oder ihrer Unterstützer, dass die Be
dingungen der Artikel 51 und 52 der genannten Verordnung 
erfüllt sind. Sie überprüfen insbesondere die ordnungsgemäße 
Verwendung der Mittel und den Abschluss am Ende des Pro
grammplanungszeitraums. 

U n t e r a b s c h n i t t I I I 

E x - p o s t - K o n t r o l l e n 

Artikel 29 

Ex-post-Kontrollen 

1. Bei investitionsbezogenen Vorhaben werden Ex-post-Kon
trollen durchgeführt, um die Erfüllung der gemäß Artikel 72 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 geltenden oder 
im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums genannten 
Auflagen zu überprüfen. 

2. Die Ex-post-Kontrollen erstrecken sich jedes Kalenderjahr 
auf mindestens 1 % der Ausgaben des ELER für investitions
bezogene Vorhaben, für die gemäß Absatz 1 noch Auflagen 
gelten und für die die Abschlusszahlung des ELER geleistet 
wurde. Berücksichtigt werden nur die Kontrollen, die bis Ende 
des betreffenden Jahres durchgeführt wurden. 

3. Die Probe der zu kontrollierenden Vorhaben gemäß Ab
satz 1 basiert auf einer Analyse der Risiken und finanziellen 
Auswirkungen unterschiedlicher Vorhaben, Gruppen von Vor
haben oder Maßnahmen. Ein Teil der Probe wird nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt. 

A b s c h n i t t I I 

K ü r z u n g e n u n d A u s s c h l ü s s e 

Artikel 30 

Kürzungen und Ausschlüsse 

1. Die Zahlungen werden auf der Grundlage des Betrags be
rechnet, der bei den Verwaltungskontrollen für förderfähig be
funden wurde. 

Der Mitgliedstaat prüft den vom Begünstigten erhaltenen Zah
lungsantrag und setzt die förderfähigen Beträge fest. Er setzt 
außerdem Folgendes fest: 

a) den dem Begünstigten ausschließlich auf der Grundlage des 
Zahlungsantrags zu zahlenden Betrag; 

b) den dem Begünstigten nach Prüfung der Förderfähigkeit des 
Zahlungsantrags zu zahlenden Betrag. 

Übersteigt der gemäß Buchstabe a ermittelte Betrag den gemäß 
Buchstabe b ermittelten Betrag um mehr als 3 %, so wird der 
gemäß Buchstabe b ermittelte Betrag gekürzt. Die Kürzung be
läuft sich auf die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen. 

Es wird jedoch keine Kürzung vorgenommen, wenn der Begüns
tigte nachweisen kann, dass er für die Angabe des nicht förder
fähigen Betrages nicht verantwortlich ist. 

2. Wird festgestellt, dass ein Begünstigter vorsätzlich falsche 
Angaben gemacht hat, so wird das betreffende Vorhaben von 
der ELER-Stützung ausgeschlossen, und bereits für das Vorhaben 
gezahlte Beträge werden zurückgefordert. Darüber hinaus wird 
der Begünstigte in dem betreffenden und dem darauf folgenden 
Kalenderjahr von der Beihilfegewährung für dieselbe Maßnahme 
ausgeschlossen. 

3. Die Kürzungen und Ausschlüsse gemäß den Absätzen 1 
und 2 werden sinngemäß auf nicht förderfähige Ausgaben an
gewendet, die bei Kontrollen gemäß den Artikeln 25 und 29 
festgestellt werden. 

TEIL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 31 

Berichterstattung 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 15. 
Juli eines jeden Jahres einen Bericht, der Folgendes enthält: 

a) die Ergebnisse der Kontrollen der im vorangegangenen Ka
lenderjahr im Rahmen von Titel I eingereichten Zahlungs
anträge, wobei insbesondere Folgendes anzugeben ist: 

i) die Zahl der Zahlungsanträge je Maßnahme, der für diese 
Maßnahmen geprüfte Gesamtbetrag sowie die Gesamtflä
che und die Gesamtzahl der Tiere, die Gegenstand von 
Kontrollen gemäß den Artikeln 11, 12 und 20 waren; 

ii) für die flächenbezogenen Beihilfen die Gesamtfläche, auf
geschlüsselt nach Beihilferegelungen; 

iii) für die tierbezogenen Beihilfen die Gesamtzahl der Tiere, 
aufgeschlüsselt nach Beihilferegelungen; 

iv) das Ergebnis der durchgeführten Kontrollen unter An
gabe der gemäß den Artikeln 16, 17, 18 und 21 vor
genommenen Kürzungen und Ausschlüsse;
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b) die gemäß den Artikeln 24 und 25 durchgeführten Kontrol
len der Zahlungsanträge und ihre Ergebnisse für im voran
gegangenen Kalenderjahr getätigte Zahlungen; 

c) die gemäß den Artikeln 28 und 29 im vorangegangenen 
Kalenderjahr durchgeführten Kontrollen und ihre Ergebnisse. 

Artikel 32 

Kontrollen durch die Kommission 

Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 findet 
auf im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 gezahlte 
Beihilfen Anwendung. 

Artikel 33 

Berichterstattung über die Kontrollen an die Zahlstelle 

1. Werden die Kontrollen nicht von der zuständigen Zahl
stelle durchgeführt, so tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, 
dass die Zahlstelle ausreichende Informationen über die ander
weitig durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnisse erhält. 
Die Zahlstelle legt fest, welche Informationen sie benötigt. Die 
Informationen können in Form eines Berichts über jede einzelne 
Kontrolle oder gegebenenfalls in Form eines zusammenfassen
den Berichts übermittelt werden. 

2. Es muss ein ausreichender Prüfpfad vorhanden sein. An
hang I enthält eine unverbindliche Beschreibung der Anforde
rungen für einen ausreichenden Prüfpfad. 

3. Die Zahlstelle ist berechtigt, die Qualität der von anderen 
Einrichtungen durchgeführten Kontrollen zu überprüfen und 
alle sonstigen Informationen einzuholen, die sie zur Wahrneh
mung ihrer Aufgaben benötigt. 

Artikel 34 

Aufhebung 

1. Die Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 wird ab 1. Januar 
2011 aufgehoben. 

Sie gilt jedoch weiter für vor dem 1. Januar 2011 eingereichte 
Zahlungsanträge. 

2. Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 
sind als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung zu ver
stehen und gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang II zu 
lesen. 

Artikel 35 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2011. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. Januar 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Unverbindliche Beschreibung der Anforderungen für einen ausreichenden Prüfpfad 

Ein ausreichender Prüfpfad im Sinne des Artikels 33 Absatz 2 ist vorhanden, wenn für eine Intervention 

a) bei allen vom ELER geförderten Vorhaben ein Abgleich zwischen den der Kommission gemeldeten Gesamtbeträgen 
und den bei der Zahlstelle oder einer anderen Einrichtung aufbewahrten Rechnungen, Buchungsbelegen und sonstigen 
Unterlagen möglich ist; 

b) eine Überprüfung der Zahlung der öffentlichen Ausgaben an den Begünstigten möglich ist; 

c) die Überprüfung der Anwendung der Auswahlkriterien auf die vom ELER finanzierten Vorhaben möglich ist; 

d) gegebenenfalls der Finanzierungsplan, die Tätigkeitsberichte, die Unterlagen über die Beihilfegewährung und über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Berichte über die durchgeführten Kontrollen vorliegen.
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 4 Absätze 3, 6, 7 und 9, Artikel 5, Artikel 7 Absatz 
1 

Artikel 3 Artikel 2 

Artikel 4 Artikel 3 

Artikel 5 Artikel 4 Absätze 2, 4 und 8 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7 Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 9 Artikel 9 

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 10 Absätze 3 bis 6 Artikel 10 Absätze 1 bis 4 

Artikel 11 Artikel 11 

Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 

Artikel 12 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 3 

Artikel 13 Artikel 13 

Artikel 14 Artikel 14 

Artikel 15 Artikel 15 

Artikel 16 Absatz 1 Artikel 16 Absätze 2 und 3 

Artikel 16 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 5 

Artikel 16 Absatz 4 — 

Artikel 16 Absätze 5 und 6 Artikel 16 Absätze 6 und 7 

Artikel 17 Absatz 1 Artikel 17 Absätze 2 und 3 

Artikel 17 Absatz 2 Artikel 17 Absätze 4, 5 und 6 

Artikel 17 Absatz 3 Artikel 17 Absätze 5 und 7 

Artikel 17 Absatz 4 Artikel 17 Absatz 1 

Artikel 18 Artikel 18 

Artikel 19 Absatz 1 Artikel 19 Absatz 1 

Artikel 19 Absatz 2 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 20 Absatz 1 Artikel 20 Absatz 1 

Artikel 20 Absatz 2 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 19 Absatz 2
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Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 21 Absätze 2 und 3 Artikel 20 Absatz 2 

Artikel 21 Absatz 4 Artikel 20 Absatz 3 

Artikel 22 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 21 

Artikel 23 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 23 Absatz 2 Artikel 19 Absatz 3 

Artikel 24 Artikel 22 

Artikel 25 Artikel 23 

Artikel 26 Absätze 1, 2, 3 und 4 Artikel 24 Absätze 1, 2, 3 und 4 

Artikel 26 Absatz 5 Artikel 24 Absatz 6 

Artikel 26 Absatz 6 Artikel 24 Absatz 5 

Artikel 26 Absatz 7 Artikel 28b 

Artikel 27 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 25 

Artikel 27 Absatz 4 Artikel 4 Absatz 5 

Artikel 28 Artikel 26 

Artikel 28a Artikel 27 

Artikel 29 Artikel 28a und 28c 

Artikel 30 Absätze 1 und 2 Artikel 29 Absatz 1 

Artikel 30 Absatz 3 Artikel 29 Absatz 2 

Artikel 30 Absatz 4 Unterabsatz 1 Artikel 29 Absatz 3 

Artikel 30 Absatz 4 Unterabsatz 2 — 

Artikel 31 Absatz 1 Unterabsätze 1, 2 und 3 Artikel 30 Absatz 1 Unterabsätze 1, 2 und 3 

Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 4 Artikel 30 Absatz 3 

Artikel 31 Absatz 2 Artikel 30 Absatz 2 

Artikel 32 Artikel 28f Absatz 3 

Artikel 33 Artikel 28f Absatz 2 

Artikel 34 Buchstabe a Artikel 31 Buchstabe a 

Artikel 34 Buchstaben b und c Artikel 31 Buchstabe b 

Artikel 34 Buchstabe d Artikel 31 Buchstabe c 

Artikel 35 Artikel 32 

Artikel 36 Absatz 1 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 36 Absätze 2, 3 und 4 Artikel 33 Absätze 1, 2 und 3 

Artikel 37 Artikel 35
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VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2011 DER KOMMISSION 

vom 27. Januar 2011 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 28. Januar 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 27. Januar 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 116,3 
JO 73,2 

MA 61,5 
TN 95,5 
TR 96,7 
ZZ 88,6 

0707 00 05 EG 182,1 
JO 82,9 

MA 100,1 
TR 132,7 
ZZ 124,5 

0709 90 70 MA 67,1 
TR 119,6 
ZZ 93,4 

0709 90 80 EG 66,7 
ZZ 66,7 

0805 10 20 AR 41,5 
BR 41,5 
EG 56,3 
MA 58,1 
TN 49,0 
TR 72,1 
ZA 41,5 
ZZ 51,4 

0805 20 10 IL 174,2 
MA 67,0 
TR 79,6 
ZZ 106,9 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

CN 69,9 
IL 81,6 
JM 94,5 

MA 111,1 
PK 51,5 
TR 66,6 
ZZ 79,2 

0805 50 10 AR 45,3 
TR 56,1 
UY 45,3 
ZZ 48,9 

0808 10 80 AR 78,5 
CA 96,6 
CL 90,0 
CN 92,4 
MK 46,1 
NZ 78,5 
US 124,7 
ZZ 86,7 

0808 20 50 CN 75,2 
US 85,2 
ZA 125,0 
ZZ 95,1 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 67/2011 DER KOMMISSION 

vom 27. Januar 2011 

zur Erteilung der im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 327/98 für den Teilzeitraum vom 
Januar 2011 eröffneten Zollkontingente zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 327/98 der Kommission 
vom 10. Februar 1998 zur Eröffnung und Verwaltung von 
Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis ( 3 ), insbesondere 
auf Artikel 5 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 327/98 wurden Einfuhrzoll
kontingente für Reis und Bruchreis eröffnet, die nach 
Ursprungsländern aufgeschlüsselt und gemäß Anhang 
IX derselben Verordnung in mehrere Teilzeiträume unter
teilt wurden, und deren Verwaltung festgelegt. 

(2) Der Teilzeitraum des Monats Januar ist der erste Teilzeit
raum für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c 
und d der Verordnung (EG) Nr. 327/98 vorgesehenen 
Kontingente. 

(3) Aus der Mitteilung gemäß Artikel 8 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 327/98 geht hervor, dass sich die 
in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats Januar 2011 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 der genannten Verordnung 
eingereichten Anträge für die Kontingente mit den lau
fenden Nummern 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 
09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 
09.4166 auf eine Menge beziehen, die die verfügbare 
Menge übersteigt. Es ist daher zu bestimmen, in welchem 
Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, in
dem der auf die beantragten Mengen der betreffenden 
Kontingente anzuwendende Zuteilungskoeffizient fest
gesetzt wird. 

(4) Aus der vorgenannten Mitteilung geht außerdem hervor, 
dass sich die in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats 
Januar 2011 gemäß Artikel 4 Absatz 1 der genannten 
Verordnung eingereichten Anträge für die Kontingente 
mit den laufenden Nummern 09.4127 — 09.4128 — 
09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 auf eine 
Menge beziehen, die unter der verfügbaren Menge liegt 
oder ihr entspricht. 

(5) Für die Kontingente mit den laufenden Nummern 
09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 
09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 
09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 
09.4119 — 09.4166 sind somit die für den folgenden 
Kontingentsteilzeitraum gemäß Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 327/98 verfügbaren Gesamtmengen 
festzusetzen. 

(6) Um eine effiziente Verwaltung des Verfahrens für die 
Erteilung der Einfuhrlizenzen zu gewährleisten, sollte 
diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffent
lichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Den in den ersten zehn Arbeitstagen des Monats Januar 
2011 eingereichten Einfuhrlizenzanträgen für Reis der Kontin
gente mit den laufenden Nummern 09.4153 — 09.4154 — 
09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 
09.4166 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 wird für die 
beantragten Mengen stattgegeben, auf die die im Anhang der 
vorliegenden Verordnung festgesetzten Zuteilungskoeffizienten 
angewendet werden. 

(2) Die für den folgenden Kontingentsteilzeitraum im Rah
men der Kontingente mit den laufenden Nummern 09.4127 — 
09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 
09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 
09.4118 — 09.4119 — 09.4166 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 327/98 verfügbaren Gesamtmengen werden im Anhang der 
vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. Januar 2011 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Für den Teilzeitraum des Monats Januar 2011 zuzuteilende Mengen und für den folgenden Teilzeitraum 
verfügbare Mengen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 

a) Kontingent von halbgeschliffenem oder vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 1006 30 gemäß Artikel 1 Absatz 
1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 327/98 

Ursprung Laufende Nummer 
Zuteilungskoeffizient für 
den Teilzeitraum Januar 

2011 

Für den Teilzeitraum April 
2011 verfügbare Gesamtmen

gen (in kg) 

Vereinigte Staaten von Amerika 09.4127 ( 1 ) 23 435 000 

Thailand 09.4128 ( 1 ) 14 800 088 

Australien 09.4129 ( 2 ) 1 019 000 

Andere Ursprungsländer 09.4130 ( 2 ) 1 805 000 

( 1 ) Die Anträge beziehen sich auf Mengen, die die verfügbaren Mengen unterschreiten oder ihnen entsprechen: somit kann allen 
Anträgen stattgegeben werden. 

( 2 ) Keine verfügbare Menge für diesen Teilzeitraum. 

b) Kontingent von geschältem Reis des KN-Codes 1006 20 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 327/98 

Ursprung Laufende Nummer 
Zuteilungskoeffizient für 
den Teilzeitraum Januar 

2011 

Für den Teilzeitraum Juli 
2011 verfügbare Gesamtmen

gen (in kg) 

Alle Ursprungsländer 09.4148 ( 1 ) 1 634 000 

( 1 ) Keine Anwendung des Zuteilungskoeffizienten für diesen Teilzeitraum: der Kommission wurde kein Lizenzantrag übermittelt. 

c) Kontingent von Bruchreis des KN-Codes 1006 40 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 
327/98 

Ursprung Laufende Nummer 
Zuteilungskoeffizient für 
den Teilzeitraum Januar 

2011 

Für den Teilzeitraum Juli 
2011 verfügbare Gesamtmen

gen (in kg) 

Thailand 09.4149 ( 1 ) 42 000 000 

Australien 09.4150 ( 2 ) 16 000 000 

Guyana 09.4152 ( 2 ) 11 000 000 

Vereinigte Staaten von Amerika 09.4153 1,639344 % 4 500 007 

Andere Ursprungsländer 09.4154 4,545454 % 6 000 002 

( 1 ) Die Anträge beziehen sich auf Mengen, die die verfügbaren Mengen unterschreiten oder ihnen entsprechen: somit kann allen 
Anträgen stattgegeben werden. 

( 2 ) Keine Anwendung des Zuteilungskoeffizienten für diesen Teilzeitraum: der Kommission wurde kein Lizenzantrag übermittelt.
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d) Kontingent von halbgeschliffenem oder vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 1006 30 gemäß Artikel 1 Absatz 
1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 327/98 

Ursprung Laufende Nummer 
Zuteilungskoeffizient für 
den Teilzeitraum Januar 

2011 

Für den Teilzeitraum Juli 
2011 verfügbare Gesamtmen

gen (in kg) 

Thailand 09.4112 1,044174 % 0 

Vereinigte Staaten von Amerika 09.4116 1,666434 % 0 

Indien 09.4117 1,162032 % 0 

Pakistan 09.4118 0,889679 % 0 

Andere Ursprungsländer 09.4119 1,088821 % 0 

Alle Ursprungsländer 09.4166 0,848208 % 17 011 006

DE 28.1.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 25/29



BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 24. Januar 2011 

zur Ernennung eines lettischen Mitglieds des Ausschusses der Regionen und eines lettischen 
Stellvertreters im Ausschuss der Regionen 

(2011/54/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der lettischen Regierung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 22. Dezember 2009 und am 18. Januar 
2010 die Beschlüsse 2009/1014/EU und 2010/29/EU 
zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regio
nen und ihrer Stellvertreter für den Zeitraum vom 
26. Januar 2010 bis zum 25. Januar 2015 ( 1 ) angenom
men. 

(2) Infolge des Ablaufs des Mandats von Herrn Ainārs 
ŠLESERS ist der Sitz eines Mitglieds des Ausschusses 
der Regionen frei geworden. 

(3) Infolge des Ablaufs des Mandats von Herrn Sergejs 
DOLGOPOLOVS ist der Sitz eines Stellvertreters im Aus
schuss der Regionen frei geworden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ernannt werden jeweils für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis 
zum 25. Januar 2015 

a) zum Mitglied des Ausschusses der Regionen: 

— Herr Dainis TURLAIS, Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs, 

und 

b) zum Stellvertreter im Ausschuss der Regionen: 

— Herr Viktors GLUHOVS, Rīgas domes deputāts, Pilsētas at
tīstības komitejas loceklis. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Januar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
FAZEKAS S.
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 24. Januar 2011 

zur Ernennung von drei schwedischen Mitgliedern des Ausschusses der Regionen und von vier 
schwedischen Stellvertretern im Ausschuss der Regionen 

(2011/55/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der schwedischen Regierung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 22. Dezember 2009 und am 18. Januar 
2010 die Beschlüsse 2009/1014/EU und 2010/29/EU 
zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regio
nen und ihrer Stellvertreter für den Zeitraum vom 
26. Januar 2010 bis zum 25. Januar 2015 ( 1 ) angenom
men. 

(2) Infolge des Ablaufs der Amtszeit von Herrn Kent JO
HANSSON, Frau Maria WALLHAGER NECKMAN und Frau 
Kristina ALVENDAL sind drei Sitze von Mitgliedern im 
Ausschuss der Regionen frei geworden. Infolge des Ab
laufs der Amtszeit von Frau Susanna HABY, Herrn Bernth 
JOHNSON, Herrn Jens NILSSON und Frau Ingela NYLUND 
WATZ sind vier Sitze von Stellvertretern im Ausschuss 
der Regionen frei geworden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ernannt werden jeweils für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis 
zum 25. Januar 2015, 

a) zu Mitgliedern des Ausschusses der Regionen: 

— Herr Kent JOHANSSON, Skara kommun 

— Frau Britt-Marie LÖVGREN, Umeå kommun 

— Frau Jelena DRENJANIN, Huddinge kommun 

und 

b) zu Stellvertretern im Ausschuss der Regionen: 

— Herr Martin ANDREASSON, Västra Götalands läns landsting 

— Frau Marie SÄLLSTRÖM, Blekinge läns landsting 

— Frau Marie-Louise RÖNNMARK, Umeå kommun 

— Frau Carin JÄMTIN, Stockholms kommun. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Januar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
FAZEKAS S.
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( 1 ) ABl. L 348 vom 29.12.2009, S. 22, und ABl. L 12 vom 19.1.2010, 
S. 11.



BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 983/2010 der Kommission vom 3. November 2010 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der 

gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 286 vom 4. November 2010) 

Auf Seite 2, im Anhang, Punkt 3: 

anstatt: „In Kapitel 5, Anlage 5-B, werden folgender Eintrag sowie der folgende zweite und dritte Unterabsatz 
hinzugefügt:“ 

muss es heißen: „In Kapitel 5, Anlage 5-A, werden folgender Eintrag sowie der folgende zweite und dritte Unterabsatz 
hinzugefügt:“.
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